Bürgerinitiative: „Abwasserfreies Grundstück“ Eggersdorf informiert:

(mehr dazu ab 02.06.2003 und ab Mitte Juni 2003)

Land Brandenburg: Neuorientierung der Abwasserpolitik
Quelle: Auszüge aus der Rede des Umweltpolitischen Sprechers Robert Gemmel, SPD als regierende Koalitionspartei in Brandenburg. Veranlassung: Veranstaltungsreihe der SPD-Landtagsfraktion Brandenburg - Auftaktveranstaltung „Kostenentlastung durch kluge Lösungen" - Samstag, den 24. Mai 2003 in Lindenberg - Prignitz                (Gemmel-KKA-neu.DOC)
übermittelt von Dezent-eG (Genossenschaft zur Entwicklung dezentraler Regionalstrukturen) (28.05.2003)

Vorab die Botschaft von Robert Gemmel, umweltpolitischer Sprecher der SPD in Brandenburg: Man muss sich massiv einmischen, um letztendlich Missstände abstellen zu können.

Um schmerzliche Erfahrungen zukünftig zu vermeiden, haben wir seit drei Jahren hart daran gearbeitet, die Abwasserpolitik in Brandenburg in bezahlbare Bahnen zu lenken.

Und lassen Sie es mich gleich ganz deutlich sagen: Wir setzen dabei massiv auf die Stärkung der Eigenverantwortung des Bürgers. Richtig ist, ich habe auf Einladung Ihres Bürgermeisters, Herrn Müller, an einer Sitzung der Gemeindevertretung im September des letzten Jahres teilgenommen. Damals lag gerade das Ergebnis der Bürgerbefragung vor. Damit hatten sich die Bürger mit 40 zu 30 Stimmen für die Kleinkläranlagenvariante ausgesprochen.

Wir wollen überall in den Dörfern, wo es möglich ist, eine individuelle entstehungsnahe Abwasserreinigung. Und dies wie gesagt in die Eigenverantwortung des Bürgers.

Moderne Kleinkläranlagen weisen inzwischen hervorragende Reinigungsleistungen nach, sie sind völlig ausreichend, um die notwendige Hygienisierung zu gewährleisten und einen ordnungsgemäßen Gewässerschutz abzusichern - und nur darum geht es.

Schritte zur Neuausrichtung der Abwasserpolitik, die wesentlichen Änderungen des Rechtsrahmens
Förderrichtlinie Abwasser
Wir haben im Januar 2000 zunächst die Abwasser-Förderrichtlinie überarbeitet, um unwirtschaftliche Projekte zu verhindern. 

Neu wurde eingeführt, dass die Wirtschaftlichkeit über einen Variantenvergleich nachzuweisen ist, die Förderfähigkeitsgrenze für zentrale Projekte bei der Investitionssumme pro Einwohner wurde gesenkt; und wir haben Kleinkläranlagen finanziell bezuschusst.

Das war ein erster Schritt

Entscheidend waren aber die nächsten beiden Schritte.
Die Grundsatzbeschlüsse des Landtages zur Abwasserentsorgung im ländlichen Raum
Wir haben in zwei umfangreichen Grundsatzbeschlüssen des Landtags im Juli 2000 und im Juli 2001 der Landesregierung die Marschrichtung der Abwasserpolitik im ländlichen Raum aufgegeben.

Und dies war Maßstab für alle nachfolgenden Gesetzesänderungen.

Zum Beschluss:

1. Alle verfügbaren Kostensenkungspotentiale, die durch den Einsatz von Kleinkläranlagen erreicht werden können, sind auszuschöpfen.

2. Ein ganz zentraler Punkt: Vorrangiges Politikziel ist der weitest gehender Verbleib von Wasser in der Landschaft; eben nicht die Einleitung gereinigten Abwassers aus zentralen Anlagen in ein Fließgewässer.

3. Hat der Landtag beschlossen: zentrale und dezentrale Entsorgungskonzepte sind gleichrangige Lösungen.

4. Eine finanzielle Förderung von zentralen Entsorgungssystemen soll in Siedlungsgebieten unterhalb von 2.000 Einwohnern nur noch im begründeten Einzelfall erfolgen dürfen. 

5. und wir haben eine umfassende und frühzeitige Bürgerbeteiligung eingefordert.

Förderrichtlinie von Abwasserentsorgungs- und Kleinkläranlagen
Ab 2002 war dann die Überarbeitung der jetzt noch geltenden Förderrichtlinie fällig.

Hier wurde jetzt:

1. Die Gleichrangigkeit von zentral und dezentral auch fördertechnisch durch gleich hohe Fördersätze durchgesetzt. 

2. Die Förderfähigkeitsgrenzen für zentrale Systeme noch einmal deutlich heruntergesetzt, was auch in der Prignitz dazu geführt hat, dass Bauvorhaben wie in Lanz, Rühstädt, Quitzöbel zum Beispiel nicht mehr förderfähig waren, und somit mussten die Abwasserbeseitigungskonzepte letztendlich vom Verband von zentral auf dezentral geändert werden .

Brandenburgisches Wassergesetz
Da ist zunächst die im vergangenen Sommer erfolgte Novellierung des Brandenburgischen Wassergesetzes.

1. Im § 66 die Klarstellung, dass eine generelle Andienungspflicht von Abwasser nach dem Brandenburgischen Wassergesetz nicht besteht.

2. ein ganz wichtiger Punkt für die Investitionssicherheit: die wasserrechtliche Erlaubnis soll für mindestens 15 Jahre erteilt werden. Damit wäre es nicht mehr korrekt, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis nur so lange gilt, bis der Anschluss- und Benutzungszwang durchgesetzt werden kann. Die Position des Landtages ist hier ganz eindeutig: die Abwasserbehandlung über eine Kleinkläranlage ist eine Dauerlösung.

3. Im § 75: die Reduzierung des Wartungsaufwands: danach sollen jetzt Kleinkläranlagen in 2 Jahren mindestens ein Mal durch den Wartungsbeauftragten gewartet werden. Motivation war hier die Senkung der Betriebskosten.

Richtlinie Einsatzmöglichkeiten von Kleinkläranlagen
Und jetzt im Frühjahr 2003 wurde die Kleinkläranlagenrichtlinie überarbeitet.

Von den Fachleuten gab es hier schon Kritik insbesondere wegen der hohen geforderten Grundwasserabstände. Lassen Sie mir das deutlich sagen. Und so ist auch die Verabredung in der Fraktion. Hier muss das Verwaltungshandeln zeigen, ob wir an dieser Stelle nachbessern müssen. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass die Unteren Wasserbehörden mit großer Sachkenntnis dies individuell auf der Grundlage der realen Gefährdungspotentiale vor Ort entscheiden können und sollen.

Zu den positiven Änderungen:

1. Die Richtlinie schreibt jetzt neu fest „Kleinkläranlagen sind umweltverträgliche und kostengünstige Dauerlösungen". Das ist ein klares Bekenntnis. 

2. Ein ganz entscheidender Punkt war die Umsetzung des Landtagsbeschlusses „Vorrangiges Ziel ist der weitest gehende Verbleib des Wassers in der Landschaft". Das heißt: Wir wollen eben nicht mit dem gereinigte Abwasser vorrangig die Flüsse mit Nährstoff anreichern; dieser Nährstoff ist in unserem verarmten Boden viel besser aufgehoben.

3. Und auch eines meiner zentralen Anliegen konnte ich durchsetzen: dass wir - gegen den Willen der Bürokraten und auch gegen den Willen der Verbände - bei der Schlammentsorgung aus Kleinkläranlagen die bedarfsgerechte Entsorgung mit dem Hinweis auf die DIN 4261 festgeschrieben haben. Das heißt im Klartext: Die in den Satzungen der Verbände verankerte jährliche Entsorgung - sogar noch mit Tourenplan! - ist nach meiner festen Überzeugung rechtlich überhaupt nicht haltbar. Und sie ist in Bezug auf die dafür erhobene Grundgebühr auch überaus ungerecht und preistreibend. Ich möchte das noch weiter deutlich untermauern. Diese Praxis ist auch deshalb nicht haltbar, weil die neue DIN 4261 vorschreibt, dass im Rahmen der Wartung eine Schlammspiegelung zu erfolgen hat und gegebenenfalls - ich betone: gegebenenfalls - eine Schlammentsorgung zu veranlassen ist. Das kann zum Beispiel auch erst nach drei Jahren Betriebszeit soweit sein. Wofür soll der Bürger dann zwei Jahre lang Grundgebühr bezahlen - ohne Gegenleistung? Beim Pritzwalker Verband fehlt sogar die klare Aussage, dass er für separierten Klärschlamm überhaupt nicht zuständig ist. Diesen kann der Bürger nämlich - wie beim Wassergesetz schon gesagt - nach Abfallrecht auf dem Kompost verwerten. 

Aber Recht bekommt nur der, der sich wehrt.
Brandenburgische Bauordnung
Im Juni - so ist der Fahrplan - wird der Landtag die neue Bauordnung beschließen.

Zur Klarstellung: Gesetzgeber ist nicht die Landesregierung, sondern das Parlament. Und wir werden den Bauordnungsentwurf der Landesregierung gerade im Abwasserbereich noch entscheidend verändern.

Worüber ich Sie jetzt informiere, entspricht der Beschlusslage der Koalition. Und wie sie wissen, haben wir auch die Mehrheit, dies im Juni im Landtag so zu entscheiden.

Nun zu den wichtigsten Änderungen: 

1. In der alten Bauordnung stand „Kleinkläranlagen dürfen nur errichtet werden, wenn nicht in eine Sammelkanalisation eingeleitet werden kann." Dies ist ersatzlos gestrichen. Damit ist die Privilegierung der zentralen Systeme in der Bauordnung beseitigt.

2. Ein weiterer entscheidender Punkt: Ausdrücklich lässt die Bauordnung jetzt Innerhausanlagen zu. Dies war besonders wichtig für Membran- und Mikrofiltrationsanlagen.

3. In einem weiteren Punkt werden die Möglichkeiten zur Verwertung von Abwasser nach Abfallrecht gestärkt.

4. Und der wohl wichtigste Fortschritt, weil er Bürokratie abbauen wird und Errichtungskosten sparen hilft, ist die (kommende) Befreiung von der Baugenehmigungspflicht für alle Kleinkläranlagen mit einem Schmutzwasseranfall von bis zu 8 m³ pro Tag.

Als umweltpolitischer Sprecher habe ich da sehr viel Kraft investiert. Anfangs noch als Einzelkämpfer, weiß ich inzwischen viele meiner Kollegen im Landtag heute an meiner Seite. 

Und als Abgeordneter tut auch die Erfahrung gut, wenn man Gesetzesänderungen durchs Parlament gebracht hat und sie auch tatsächlich Politik verändern.

Herr Gemmel hat´s verstanden! Vielen Dank.

Zum Thema Geld schauen Sie mal auf beigefügte Excel-Tabelle 

(Hinweis: noch nicht übernommen (Uwe Hofrichter))
Je nach Berechnungsmethode sind bei 635 Grundstücken 4.67 Mio€ oder 2,26 Mio€ Einsparungen möglich, wenn man heute 2.69 Mio€ in eine verursachergerechte, entstehungsnahe und grundstücksbezogene - dezentrale - Lösung investiert. Daraus folgt eine Einsparung in Höhe von 7.360 € (nach Projektkostenbarwertmethode) oder 3.560 € (nach Lieschen Müller) pro Haushalt.

Die Jahresmehrbelastung für einen Drei-Personen-Haushalt wurde mit 182,50 € ermittelt.

